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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1938

Norm

ABGB §1175 A4

ABGB §1186

ABGB §1206

ABGB §1393 Bd

Rechtssatz

Tritt ein Gesellschafter seinen Anspruch aus dem Gesellschaftsvertrag einem Dritten ab, so kann sich die Abtretung

wegen der Eigenart der Gesellschaft nur auf die vermögensrechtlichen Ansprüche, nicht auf die Herrschaftsbefugnisse

und Verwaltungsbefugnisse erstrecken, die dem Gesellschafter zustehen.
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